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Reisekostenrecht

Behandlung von Reisekosten 
ab dem 01.01.2014
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Organisation: Wer rechnet Reisekosten ab?

2

Lohnbuchhaltung Finanzbuchhaltung

Grundsätzlich müssen die Reisekosten über den Lohn abgerechnet werden.
Nur so gelangen die notwendigen Beträge in die Lohnbescheinigung!

Variante 1: Schriftliche Beantragung der Aufzeichnung außerhalb 
des Lohnkontos beim Betriebsstättenfinanzamt.

Variante 2: Stillschweigende Genehmigung, wenn diese 
Verfahrensweise bereits Gegenstand einer LSt-Außenprüfung war.
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

„Reisekosten im Sinne der Lohnsteuer-Richtlinien 
sind Kosten, die so gut wie ausschließlich durch 

die berufliche Tätigkeit eines Arbeitnehmers 
außerhalb seiner Wohnung und einer 
ortsgebundenen erste Tätigkeitsstätte

(= Auswärtstätigkeit) entstehen.“

Wer reist wohin und warum?

3
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Für die seit dem 01.01.2014 geltenden 
Reisekosten bildet ausschließlich das 
neue Gesetz die Grundlage.
Die über die Jahre hinweg ergangene 
Rechtsprechung des BFH zum 
lohnsteuerlichen Reisekostenrecht ist 
zunächst gegenstandslos.
Umfangreiches Ergänztes
BMF-Schreiben vom 24.10.2014

Das neue Reisekostenrecht

4

Vorführender
Präsentationsnotizen
62 Seiten !
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Erste Tätigkeitsstätte
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Definition „Erste Tätigkeitsstätte“ (§ 9 Abs.4 EStG)

6

"Erste Tätigkeitsstätte“ ist die ortsfeste
betriebliche Einrichtung
 des Arbeitgebers,
 eines verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG)
 oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten,
der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.

Der Arbeitgeber weist dem Arbeitnehmer die erste 
Tätigkeitsstätte zu!

Maßgebend dafür, in welcher Höhe Reise-
kosten steuerfrei erstattet werden können.
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Grundsätze zur „Ersten Tätigkeitsstätte“

7

Grundsatz Quantitative Kriterien

Es muss eine ortsfeste betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers oder 
eines von ihm bestimmten Dritten 
vorliegen.

Der Arbeitnehmer muss dieser 
Einrichtung dauerhaft durch 
Festlegungen, Absprachen und 
Weisungen zugeordnet sein. 

Die Kriterien sind erfüllt, wenn der 
Arbeitnehmer…

unbefristet,

 für die gesamte Dauer des 
Dienstverhältnisses oder

über einen Zeitraum von 48 Monaten 
hinaus tätig werden soll. 

Ist die erste Tätigkeitsstätte nicht 
hinreichend bestimmbar, dann ist 
diejenige Tätigkeitsstätte maßgebend, 
an der der Arbeitnehmer… 

arbeitstäglich,

 je Arbeitswoche zwei volle 
Arbeitstage oder 

mindestens ein Drittel seiner 
regelmäßigen Arbeitszeit 

dauerhaft tätig werden soll. 

Tipp: Arbeitsstätte im 
Arbeitsvertrag festlegen
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Entscheidend ist, was zu Beginn vom 
Arbeitgeber festgelegt wurde.
Wenn die tatsächlichen Verhältnisse 
durch ein unvorhergesehenes Ereignis 
von der vereinbarten Festlegung 
abweichen (Ex-post-Betrachtung), dann 
bleibt die getroffene 
Prognoseentscheidung (Ex-ante-
Betrachtung) bezüglich der dauerhaften 
Zuordnung davon unberührt. 

Prognoseentscheidung

8

Grundsatz:
Der Arbeitgeber kann entscheiden, ob eine 
erste Tätigkeitsstätte vorliegen soll. 
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Definitionen

Beginn der 48-Monatsfrist

9

Falls es für die Prüfung einer dauerhaften 
Zuordnung darauf ankommt, ob die 48-
Monatsfrist überschritten wird, gilt es, 
auf den jeweiligen Beginn der 
Maßnahme (Prognose!) abzustellen.

Das bedeutet auch, dass die Frist 
bereits vor dem 01.01.2014
begonnen haben kann. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
BEISPIEL RDN 106
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Keine Festlegung durch den AG

Maximal eine erste 
Tätigkeitsstätte pro 
Dienstverhältnis!
Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen für mehrere 
Tätigkeitsstätten vor, ist die der 
Wohnung des Arbeitnehmers 
am nächsten liegende
Tätigkeitsstätte die „erste 
Tätigkeitsstätte“.

Festlegung durch den Arbeitgeber

10
Aufgabe 1+2

Vorführender
Präsentationsnotizen
BEISPIEL RDN 103
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Auswirkungen

…die Fahrtkostenerstattung!
Liegt eine Fahrt zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte vor, dann ist der
Ansatz von Reisekosten ausgeschlossen.
Es kann lediglich die Entfernungspauschale zum 
Ansatz gebracht werden.
(0,30 EUR je Entfernungskilometer)
Bei einer unter die Reisekosten fallenden beruflichen 
Auswärtstätigkeit ist dagegen der Abzug der 
tatsächlichen Kosten oder der sich am 
Bundesreisekostengesetz orientierende maßgebliche 
pauschale Kilometersatz möglich.
(0,30 EUR je gefahrenen Kilometer)

Weichenstellung für…

11
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Auswirkungen

…die Firmenwagenbesteuerung!
Bei Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tätigkeitsstätte ist der
Fahrtkostenersatz durch den Arbeitgeber 
lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn und bei der 
Firmenwagenüberlassung ist in diesen Fällen ein 
geldwerter Vorteil gegeben.
Bei einer beruflichen Auswärtstätigkeit fällt dieser 
geldwerte Vorteil bei der Überlassung eines 
Dienstwagens dagegen nicht an. 

Weichenstellung für…

12
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Auswirkungen

…der Verpflegungsmehraufwand!
Verpflegungsmehraufwand kann nur
bei einer Auswärtstätigkeit anfallen.

…die Unterkunftskosten!
die beim Innehaben einer ersten
Tätigkeitsstätte in der Regel nur
im Rahmen der doppelten Haushaltsführung 
berücksichtigt werden können.
Bei Auswärtstätigkeit als Übernachtungskosten!

Weichenstellung für…

13
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Das Fehlen einer ersten 
Tätigkeitsstätte
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Reisekosten | Fehlen einer ersten Tätigkeitsstätte

Legt der Arbeitgeber keine erste 
Tätigkeitsstätte fest, weil
der Arbeitnehmer nicht in einer ortsfesten 

Einrichtung tätig ist, oder
eine solche nur kurzfristig aufsucht (ohne 

dort seine „Haupttätigkeit“ auszuführen) 

Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte

15

Folge: Es ist grundsätzlich ein Werbungskostenabzug
oder steuerfreier Arbeitgeberersatz in Höhe der 
tatsächlichen entstandenen beruflich veranlassten, 
notwendigen Mehraufwendungen möglich. 
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Reisekosten | Fehlen einer ersten Tätigkeitsstätte

Fehlen einer ersten Tätigkeitsstätte

16

In negativer Abgrenzung bedeutet dies beispielhaft, 
dass keine ortsfeste Einrichtung vorliegt für: 
Busfahrer im Bus (Linien- und Reisebus), 
Lokführer und Schaffner im Zug, 
Pilot und Stewardess im Flugzeug, 
Kapitän und Besatzungsmitglied eines (Hochsee-) oder 

(Binnen-)Schiffes bzw. Marinebootes, 
Kapitän und Besatzungsmitglied einer Fähre, 
Fahrer und Kontrolleur in der Straßenbahn sowie in 

anderen Schienenfahrzeugen wie S- und U-Bahn, 
Kraftfahrer im Lkw im gewerblichen Güternah- und -

fernverkehr, 
Taxifahrer…

Vorführender
Präsentationsnotizen
BEISPIEL RDN 115
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Reisekosten | Fehlen einer ersten Tätigkeitsstätte | Beispiel

Fährt der Arbeitnehmer täglich zu einem 
bestimmten, vom Arbeitgeber festgelegten 
Sammelpunkt oder Treffpunkt um von dort aus 
seine Tätigkeit aufnehmen, oder zur Arbeit zu 
fahren, kann er für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Sammel-/Treffpunkt:
nur die Kilometerpauschalen

geltend machen und
keine Reisekostenabrechnung

erstellen. 

Sammel- und Treffpunktfahrten

17
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Reisekosten | Fehlen einer ersten Tätigkeitsstätte | Beispiel

Sammelpunkt = Keine Reisekosten

18

Sachverhalt: LKW-Fahrer soll arbeitstäglich den 
Betriebssitz des Arbeitgebers aufsuchen, um dort das 
Fahrzeug abzuholen sowie dessen Wartung und Pflege 
durchzuführen. 
Ergebnis: Allein das Abholen sowie die Wartung und 
Pflege des Fahrzeugs führen nicht zu einer ersten 
Tätigkeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers.
Allerdings handelt es sich in diesem Fall bei dem 
Betriebssitz um einen Sammelpunkt. 
D.h. nur Entfernungspauschale für
Fahrten Wohnung – Sammelpunkt. 



Reisekosten
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6

Schaubild: Erste Tätigkeitsstätte (Prüfung 1)

19

…ortsfesten betrieblichen Einrichtung des…

Arbeitgebers

…dauerhaft, d.h. vor allem
-unbefristet oder
-für die Dauer des Dienstverhältnisses
-für den Zeitraum > 48 Monate

zugeordnet (als „erste Tätigkeitstätte“) einer 
bestimmten…

verbundenen 
Unternehmens

vom Arbeitgeber 
bestimmten 

Dritten

Arbeitnehmer wird durch dienst- oder arbeitsrechtliche 
Festlegung des Arbeitgebers…
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Schaubild: Erste Tätigkeitsstätte (Prüfung 2)

20

Keine erste 
Tätigkeitstätte

Variante 1
AN soll an keiner 
Tätigkeitsstätte 
mindestens 1/3 
der vereinbarten 
regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig 
werden.

Dies ist erste 
Tätigkeitsstätte

Dies ist erste 
Tätigkeits-

stätte

Dienst- oder arbeitsrechtlich „ersten Tätigkeitsstätte“ durch 
den Arbeitgeber nicht vorhanden oder nicht eindeutig

Variante 2
AN soll mind. 1/3 
der vereinbarten 
regelmäßigen 
Arbeitszeit, 2 volle 
Arbeitstage oder 
typischerweise 
arbeitstäglich tätig 
werden.

Variante 3
AN soll an mehreren Tätigkeits-
stätten mindestens 1/3 der 
vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit, zwei volle Arbeitstage 
oder typischerweise arbeitstäglich 
tätig werden

AG bestimmt 
den Ort

AG bestimmt 
keinen Ort

Tätigkeitsstätte 
am nächsten zur 
Wohnung des AN 
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Checkliste „Erste Tätigkeitsstätte

21

Soll der Arbeitnehmer aufgrund arbeits-/dienstrechtlicher Festlegung seine 
Tätigkeit dauerhaft an einer bestimmten ortsfesten Einrichtung erbringen?

JA NEIN

Erste Tätigkeitsstätte

Sind zeitliche Kriterien erfüllt?

Ja, bzgl. einer 
Tätigkeitsstätte

Ja, für mehrere 
Tätigkeitsstätte Nein

Die vom AG bestimmte 
oder der Wohnung am 

nächsten liegende 
Tätigkeitsstätte

Keine erste 
Tätigkeitsstätte
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Sonderfälle
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Reisekosten | Erste Tätigkeitsstätte | Weiträumiges Tätigkeitsgebiet

Soll der Arbeitnehmer auf Grund der 
Weisungen des Arbeitgebers seine berufliche 
Tätigkeit typischerweise arbeitstäglich in 
einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet
ausüben, findet für die Fahrten von der 
Wohnung zu diesem Tätigkeitsgebiet
ebenfalls die Entfernungspauschale
Anwendung.
Ergebnis = keine Reisekosten 

Weiträumiges Tätigkeitsgebiet

23

Beispiele: Forstarbeiter, Postzusteller, Hafenarbeiter.
Nicht jedoch z.B. ein Filialleiter, der mehrere Filialen betreut.
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Reisekosten | Sonderfälle | Home-Office

Arbeitszimmer ist keine Einrichtung des Arbeitgebers
Der Gesetzgeber hat im BMF-Schreiben ausdrücklich 
formuliert, dass Arbeitszimmer „…kann daher auch 
nie erste Tätigkeitsstätte sein.“ (Rdn.3)

Häusliches Arbeitszimmer (Home-Office)

24

Sachverhalt 1: Arbeitnehmer A soll seine 
berufliche Tätigkeit ausüben:
 an drei Tagen wöchentlich in einem häuslichen 

Arbeitszimmer und 
 an zwei vollen Tagen wöchentlich in der 

betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers. 
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Reisekosten | Sonderfälle | Home-Office

Häusliches Arbeitszimmer (Home-Office)

25

Ergebnis: Das häusliche Arbeitszimmer ist nie
erste Tätigkeitsstätte, da weder ortsfeste 
Einrichtung des Arbeitgebers, verbundenen 
Unternehmen oder Kunden.  

Erste Tätigkeitsstätte ist hier vielmehr die 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, da 
der Arbeitnehmer dort an zwei vollen Tagen 
wöchentlich beruflich tätig werden soll
(zeitliche Zuordnungsregel). 
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Reisekosten | Sonderfälle | Home-Office

Der Arbeitgeber könnte zivilrechtlich wirksam
(vgl. § 535 BGB) die Wohnung des Arbeitnehmers 
anmieten und diesen Raum als erste Tätigkeitsstätte 
definieren.
Der Gesetzeswortlaut (§ 9 Abs.4 EStG) schweigt zu 
diesem Beispielsfall; schließt diese Möglichkeit somit 
auch nicht aus. Unstreitig ist das Arbeitszimmer eine 
ortsfeste Einrichtung.
Die Entwicklung beim Arbeitszimmer als erste 
Tätigkeitsstätte gilt es jedoch zu beobachten. 

Häusliches Arbeitszimmer (Home-Office)

26
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Reisekosten | Sonderfälle | Bus- und Lkw-Fahrer

Bus- oder Lkw-Fahrer haben regelmäßig 
keine erste Tätigkeitsstätte. 
Lediglich, wenn dauerhaft und 
typischerweise arbeitstäglich ein vom 
Arbeitgeber festgelegter Ort aufgesucht 
werden soll, werden die Fahrten von der 
Wohnung zu diesem Ort/Sammelpunkt gleich 
behandelt mit den Fahrten von der Wohnung 
zu einer ersten Tätigkeitsstätte. 

Bus- und Lkw-Fahrer

27
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Reisekosten | Sonderfälle | Kundendienstmonteure

Kundendienstmonteure haben ebenfalls in 
der Regel keine erste Tätigkeitsstätte. 
Nur wenn dauerhaft und typischerweise 
arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber 
festgelegter Ort aufgesucht werden soll, 
werden die Fahrten von der Wohnung zu 
diesem Ort/Sammelpunkt ebenso behandelt 
wie die Fahrten von der Wohnung zu einer 
ersten Tätigkeitsstätte. 

Kundendienstmonteure

28
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Werbungskosten

Kilometerpauschalen
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Entfernungspauschale

Wohnung Tätigkeitsstätte

Fahrten Wohnung und erste Tätigkeitsstätte

30

Keine Reisekostenabrechnung.

Es können keine Verpflegungspauschalen 
geltend gemacht werden.

Es kann nur die Entfernungspauschale
geltend gemacht werden.

Kein steuerfreier Ersatz durch den AG!
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Entfernungspauschale

Kappung der Pauschale bei 4.500 EUR, wenn der 
Weg zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte mit einem anderen 
Verkehrsmittel als Pkw zurückgelegt wird.
Zum Beispiel, wenn der Weg zurückgelegt wird:
 mit einem Motorrad, Motorroller, Moped, Fahrrad,
 mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder
 zu Fuß.

(vgl. § 9 Abs.1 Satz 3 Nr.4 Satz 2 EStG) 

Kappung der Entfernungspauschale

31
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Entfernungspauschale

Der AG kann dem AN die Kilometerpauschale für die 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei
auszahlen, wenn…
…der Arbeitgeber für diesen Betrag die pauschale

Lohnsteuer in Höhe von mit 15% übernimmt
(§ 40 Abs.2 Satz 2 EStG). 

Höhe: Der Fahrtkostenzuschuss richtet sich nach den 
möglichen Werbungskosten.
Folge: Der Zuschuss mindert die Werbungs-
kosten in der ESt-Erklärung des AN!

Erstattung der Entfernungspauschale

32

Muss über Lohn abgerechnet werden!
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Entfernungspauschale

Bemessungsgrundlagen
Kürzeste oder verkehrsgünstigste Straßenverbindung
nur einmal pro Arbeitstag
max. 0,30 EUR pro Entfernungskilometer

Vereinfachungsregelung kann angewandt werden: 
Aus Vereinfachungsgründen wird davon ausgegangen, 

dass monatlich regelmäßig 15 Fahrten anfallen.

Berechnung Fahrtkostenzuschuss

33

Beispiel:
Entfernung Wohnung - erste Tätigkeitsstätte = 20 km
Zuschuss des Arbeitgebers = 100 EUR
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Entfernungspauschale

Abrechnung im Lohn:
› Ermittlung der Werbungskosten

= Pauschalierungsfähiger Höchstbetrag 
› 90 EUR (die volle Höhe der Werbungskosten) 

› Individuell zu versteuernder und zu 
verbeitragender Anteil 

(Lohnsteuer, Soli und Kirchensteuer) 

Ergebnis

34
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Auswärtstätigkeit

Fahrten, die keine Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind, in
tatsächlicher Höhe oder
mit den pauschalen Kilometersätzen

typisierend geltend gemacht werden.
(vgl. § 9 Abs.1 Satz 3 Nr.4a Satz 1 und 2 EStG) 

Fahrtkosten bei Auswärtstätigkeit

35

Die Pauschale beträgt bei 
Nutzung eines PKW 0,30 Euro 
pro Entfernungskilometer. Es 
gilt Bundesreisekostengesetz!

Können vom AG steuerfrei
erstattet werden.
Ansonsten als Werbungs-
kosten in der ESt-Erklärung.

Reisekostenabrechnung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kürzlich habe ich noch eine Fehler in der Vorlage für Reisekosten vom NWB gesehen!
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Auswärtstätigkeit

Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, 
die durch die Benutzung eines Beförderungsmittels 
entstehen.
Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist der 
entrichtete Fahrpreis einschließlich etwaiger 
Zuschläge anzusetzen.
Ohne Einzelnachweis der Gesamtkosten können die 
Fahrtkosten pauschal höchstens angesetzt werden 
mit einem Kilometersatz je gefahrenem Kilometer
von 0,30 EUR bei einem Kraftwagen (z.B. PKW) 
von 0,20 EUR für jedes andere motorisierte Fahrzeug 

Fahrtkosten – Einzelausweis oder Pauschale

36
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Reisekosten | Kilometerpauschalen | Auswärtstätigkeit

Neben den Kilometersätzen können etwaige 
außergewöhnliche Kosten, die für eine 
beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit mit dem 
eigenen PKW entstanden sind, lohnsteuerfrei
erstattet werden
nicht voraussehbare Aufwendungen für 

Reparaturen, die nicht auf Verschleiß beruhen,
Aufwendungen zur Beseitigung von Unfallschäden,
Aufwendungen infolge eines Schadens durch den 

Diebstahl des Fahrzeugs.

Fahrtkosten – Außergewöhnliche Kosten

37
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Verpflegungsmehraufwand

Inland
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Der Verpflegungsmehraufwand beschreibt 
zusätzlichen Kosten, die eine Person zu 
tragen hat, weil sie sich aus beruflichen 
Gründen außerhalb der eigenen Wohnung 
aufhält und sich daher nicht so günstig wie zu 
Hause verpflegen kann.
 Betriebsausgabe (§ 4 Abs.5 Satz 1 Nr.5 EStG) 

oder
 Werbungskosten (§ 9 Abs.4a EStG)

geltend gemacht werden.

Definition: Verpflegungsmehraufwand

39
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Ab 01.01.2014 nur noch 2 Pauschalen:

Verpflegungsmehraufwand „light“

40

Ohne Übernachtung („eintägig“)

12 EUR
 für den Kalendertag oder

 die Nacht, an dem der AN ohne 
Übernachtung außerhalb seiner 
Wohnung

mehr als 8 Stunden von seiner 
Wohnung und der ersten 
Tätigkeitsstätte abwesend ist.

Mehrtägig

12 EUR / 24 EUR
 für jeden Kalendertag, an dem der 

AN 24 Stunden von seiner 
Wohnung abwesend ist,

 jeweils 12 Euro für den An- und 
Abreisetag, wenn der AN an 
diesem, einem anschließenden
oder vorhergehenden Tag 
übernachtet.
Mindestabwesenheitszeit ist hier 
nicht erforderlich!
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Übersicht der Pauschalen (Inland)

41
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Tätigkeit an wechselnden Einsatzstellen 
Abwesenheit (ohne erste Tätigkeitsstätte)
= Zeitrechnung ab Wohnung
(Sammelplatz bleibt ohne Berücksichtigung) 

Wechselnde Einsatzstellen

42
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

„Eintägig“ an 2 Tagen (ohne Übernachtung)

43

Ist der AN „über Nacht“ (also an zwei 
Kalendertagen ohne Übernachtung) auswärtig 
tätig, können die Abwesenheitszeiten 
zusammengerechnet und für den Kalendertag 
berücksichtig werden, an dem der AN den 
überwiegenden Anteil der insgesamt 8 Stunden 
abwesend ist (Rn. 46)
Mitternachtsregel

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

5 4 5 4 5 4 4,5 5 5 4

5 = NEIN 9= JA 9 = JA 8,5 = JA 10 = JA 4 = NEIN

5 4 5 4 5 4 4,5 5 5 4

9 (Montag) 9 (Dienstag) 9 (Mittwoch) 9,5 (Freitag) Nein, da auch Fr.
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Sachverhalt: Ein Reisender unternimmt von Dienstag bis 
Donnerstag eine dreitägige beruflich veranlasste Reise. Die 
Reise beginnt am Dienstag um 22:00 Uhr und endet am 
Donnerstag um 9:00 Uhr in der Firma des Arbeitnehmers. 
Ergebnis: 
Reisekostenabrechnung (steuer- und sozialversicherungsfrei): 

Beispiel: Mehrtägige Reise

44

Vorführender
Präsentationsnotizen
AUFGABEN 372
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Inland

Die Verpflegungspauschalen können bis zum Doppelten
überschritten werden: 

Übersteigt die Arbeitgebererstattung die Verpflegungspauschalen 
bis zum maximal Doppelten, kann er sie mit 25% pauschal 
lohnversteuern.
Dies führt beim AN zu Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit, 
beim AG zur Sozialversicherungsfreiheit.
Zahlt der Arbeitgeber noch höhere Verpflegungspauschalen, sind 
sie normaler Arbeitslohn (Steuer- und SV-pflichtig)

Pauschale Versteuerung

45
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Verpflegungsmehraufwand

Ausland
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Grundsätzliches: § 9 Abs.4a Satz 5 EStG
Es gelten besondere Pauschalen!
 Zuletzt geändert BMF-Schreiben vom 09.12.2015. 

Besonderheit: Land nicht aufgeführt? Es ist der für 
Luxemburg geltende Höchst- und Pauschbetrag 
maßgebend.
Die sonstigen Voraussetzungen für die 
Unterscheidung zwischen eintägigen und 
mehrtägigen beruflichen Auswärtstätigkeiten gelten 
fürs Ausland und Inland gleichermaßen.

Verpflegungsmehraufwand im Ausland

47
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Muster der amtlichen Tabelle

48

Land

Pauschbeträge für
Verpflegungsmehraufwendungen

Pauschbetrag für 
Übernachtungskosten

bei einer 
Abwesenheits-

dauer von 
mindestens 24 

Stunden je 
Kalendertag

Für den An- und 
Abreisetag 

sowie bei einer 
Abwesenheits-

dauer von mehr 
als 8 Stunden je 

Kalendertag

EUR EUR EUR

Afghanistan 30 20 95

Ägypten 40 27 113

Äthiopien 27 18 86
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Ermittlung der Pauschbeträge (Auslandstagegeld)

49

Eintägige Reise 
ins Ausland

Pauschbetrag des letzten 
Tätigkeitsortes im Ausland!

Mehrtätige Reise 
ins Ausland

a)Anreisetag ohne Tätigwerden, gilt 
Pauschbetrag des Ortes, der
vor 24:00 Uhr erreicht wurde.

b)Zwischentage: Pauschbetrag des 
Ortes, der vor 24 Uhr erreicht wurde.

c) Abreisetag (i.S.v. Rückreise) mit
Tätigwerden, gilt Pauschbetrag des 
letzten Tätigkeitsortes.

Siehe:  § 9 Abs.4a Satz 5 2. Halbsatz EStG
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Es gilt der Auslandspauschbetrag des Staates, in dem 
das Flugzeug vor 24:00 Uhr landet.
Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt, es sei 
denn, dass durch sie Übernachtungen notwendig 
werden - in diesem Fall ist die Pauschale für den 
Zwischenlandungsort anzusetzen.

Bei Flugreise über mehr als zwei 
Kalendertage, gilt der PB für Österreich.

Flugreisen

50

Landet das Flugzeug nicht am Abreisetag, gelten 
die Inlandspauschalen!
Mitternachtsregelung: Zeiten zwischen 16:00 und 
08:00 Uhr können zusammengefasst werden.
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Unser Mitarbeiter fliegt um
17:00 Uhr  von Boston nach Frankfurt. 
Ankunft in Frankfurt 07:00 Uhr.
Ankunft zu Hause 09:00.
Annahme: Der MA hat zuvor in Boston 
gearbeitet (= letzter Tätigkeitsort).

Ihre Frage: Flug von Boston nach Frankfurt

51

Mehrtätige 
Reise ins 
Ausland

c) Abreisetag (i.S.v. Rückreise) mit
Tätigwerden, gilt Pauschbetrag 
des letzten Tätigkeitsortes.

32 EUR

Ohne Tätigkeit gilt die 24:00 Uhr Regel!
Ist Mitarbeiter um 24:00 im Inland = 12 EUR
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Vom Arbeitgeber (oder auf dessen Veranlassung von 
einem Dritten) zur Verfügung gestellte angemessen 
Mahlzeiten (< 60 EUR brutto) während einer 
Auswärtstätigkeit sind grundsätzlich Arbeitslohn!
Die Gestellung durch AN ist anzunehmen, wenn er Tag 
und Ort bestimmt. Dies ist der Fall wenn der
Arbeitgeber die Reisekosten zahlt und
die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist.

Ausnahme wenn …
Bewertung mit dem Sachbezugswerten oder
Der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 

Verpflegungspauschale hat!

Exkurs: Kürzung der Verpflegungspauschalen

52
Kürzung des Verpflegungsmehraufwands bei Reisekosten!
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Auch Mahlzeiten während Flugreisen oder im 
Zug oder Schiff führen zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale (Rn.65).
Auch ein Snack oder Imbiss (z.B. belegte 
Brötchen, Kuchen, Obst) kann eine Mahlzeit 
sein (Rn.74), wenn sie an die Stelle der 
üblichen Mahlzeit tritt.
Kekse, Gebäck, Salzgebäck, Schokowaffel, 
Müsliriegel oder vergleichbare Knabbereien 
erfüllen daher die Kriterien einer Mahlzeit 
nicht und führen nicht zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale.

Ihre Frage: Im Flugpreis enthaltene Mahlzeiten

53
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Besonderheit bei 
Verpflegungspauschalen

Ausnahmen
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6 Wird die Tätigkeit für mindesten vier Wochen 
unterbrochen, beginnt bei einer Neu- oder 
Wiederaufnahme der Tätigkeit die 
Dreimonatsfrist wieder neu zu laufen.
Der Grund der Unterbrechung ist unerheblich.

Reisekosten | Besonderheiten

Der steuerfreie Ersatz bzw. der Werbungskosten-
abzug von Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwendungen auf die ersten 3 Monate beschränkt.
Handelt es sich um einzelne ortsfeste betriebliche 
Einrichtungen verschiedener Auftraggeber oder 
Kunden, liegen mehrere Tätigkeitsstätten vor.

Dreimonatsfrist (§ 9 Abs.4a Satz 6 EStG)

55
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Übernachtung

Übernachtungskosten und 
Verpflegung und Kürzung
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Übernachtungspauschale (ohne Hotelrechnung) 
können bei vorübergehender Auswärtstätigkeit
Diese Übernachtungspauschale gilt nur für Arbeitnehmer 

bei Erstattung durch Arbeitgebern.

Nicht für Unternehmer / Selbständige!
Je Übernachtung im Inland = 20 Euro 
Je Übernachtung im Ausland (vgl. BMF-Schreiben)

Übernachtungspauschale (Inland / Ausland)

57

Wichtig: Die Übernachtungspauschale gilt nur für steuerfreie 
Erstattungen durch den Arbeitgeber! (R 9.7 Abs.3 LStR)
Für Werbungskosten (ESt-Erklärung) muss der Arbeitnehmer 
eine Rechnung vorlegen. 
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Damit der Arbeitgeber die Vorsteuer aus der 
Hotelrechnung geltend machen kann, muss diese zwingend 

auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt sein!

Rechnungen und Vorsteuer - Inland

58

Ist die Rechnung auf den Namen des angestellten 
Reisenden ausgestellt, entfällt der Vorsteuerabzug!
Dies gilt auch für alle anderen Rechnungen:
Sie müssen, wenn ein Name angegeben wird, auf den 

Namen des Arbeitgebers lauten. 
Der Name muss angegeben werden bei Rechnungen ab

150 EUR brutto (unter 150 EUR = Kleinbetragsrechnung). 

Vollständige Angaben einer 
Rechnung (§ 14 Abs.4UStG)
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Bei Kosten für Auslandsmessen, geschäft-
lichen Übernachtungen oder anderen 
beruflichen Aufenthalten in den EU-
Nachbarländern oder in Drittstaaten können 
deutsche Unternehmen mit ausländischer 
Umsatzsteuer belastet sein.
Diese können nicht als Vorsteuerbeträge in 
der USt-Voranmeldung geltend gemacht 
werden!

Rechnungen und Vorsteuer - Ausland

59

Vorsteuervergütungsverfahren
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Kürzung der Verpflegungspauschale:
Übernachtet der Reisende in einem
Hotel und erhält dort eine Mahlzeit,
so ist die jeweilige Tagespauschale
zu kürzen!
Lässt sich Frühstück nicht trennen, 
(z.B. Tagespauschalen) ist der 
Gesamtbetrag zu kürzen.

Hotelübernachtung inklusive Verpflegung

60
Siehe:  § 9 Abs.4a Satz 8 EStG
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Der Preis der Mahlzeit spielt keine Rolle, soweit 
er nicht mehr als 60 EUR (brutto) beträgt.
 Im Inland liegen der Kürzung die 

inländischen Verpflegungspauschalen
zugrunde,

 Bei Auslandsreisen sind die ausländischen 
Pauschalen zugrunde zu legen.

Hotelübernachtung inklusive Verpflegung

61

Auslandsreisen: Die Kürzung der Verpflegungspauschale ist 
tagesbezogen vorzunehmen, d.h. von der für den jeweiligen 
Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale.
Das Land der Aufnahme der Mahlzeit ist nicht entscheidend!
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Beispiel zur Kürzung der Verpflegungspauschale 
Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer erhält bei einer
3-tägigen Reise auf Kosten des Arbeitgebers 

Beispiel: Kürzung Verpflegungspauschale

62



Reisekosten
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6

Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Beispiel: Kürzung Verpflegungspauschale

63

Abrechnung Verpflegungsmehraufwand 
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Sachbezug „Mahlzeit“

Besonderheit bei der Verpflegung 
von Arbeitnehmern
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Reisekosten | Sachbezug Mahlzeit

Kann der Arbeitnehmer keine 
Verpflegungspauschale geltend machen
bei Dienstreisen unter 8 Stunden oder
die Dreimonatsfrist ist abgelaufen ist

…so kann der amtliche Sachbezugswert
angesetzt werden.
Dies gilt, wenn „vom Arbeitgeber veranlasst“

Definition: Sachbezug Mahlzeit

65

Sachbezugswerte für 2016:
Frühstück: 1,67 EUR
Mittag- und Abendessen: je 3,10 EUR
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Reisekosten | Sachbezug Mahlzeit

Finanzamt: Da Reisekosten auch Werbungskosten 
sein können, hat der AG eine Bescheinigungspflicht:
 Im Lohnkonto und 
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 

Er muss Großbuchstaben M bescheinigen, falls der 
Arbeitnehmer eine kostenlose bzw. verbilligte 
Mahlzeit erhalten hat.
Es ist dabei unerheblich, ob Mahlzeit
als Sachbezug angesetzt wurde oder
zu einer Kürzung der Verpflegungspauschale geführt hat. 

Bescheinigungspflicht bei Kürzung der Pauschale

66
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Reisenebenkosten

Erstattung durch Arbeitgeber
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Reisekosten | Reisenebenkosten

Der Arbeitgeber darf alle vom Arbeitnehmer 
verauslagten Reisekosten lohnsteuer- und 

sozialversicherungsfrei erstatten, wenn diese durch 
eine so gut wie ausschließlich beruflich veranlasste 

Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers entstehen. 

Reisekostenerstattung durch den Arbeitgeber

68

Fahrtkosten

Übernachtungskosten

Verpflegungsmehraufwand

Reisenebenkosten
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Reisekosten | Reisenebenkosten

Beispiele für Reisenebenkosten: 
Arbeitsessen, Bewirtung
Bus, Bahn, Taxi, Flug
Business Package
Geschenke
Hotelnebenkosten
Mietwagen
Tanken, Parken, Öl, Reparatur etc. 
Porto, Büromaterial
Telefon 

Reisenebenkosten

69
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Reisekosten | Reisenebenkosten

Die Kürzung der Verpflegungspauschale gilt auch 
für die Teilnahme des AN an einer geschäftlich 
veranlassten Bewirtung (= Geschäftspartner)!

Reisenebenkosten – Bewirtungskosten 1

70

Form des Belegs
Maschinell erstelle Quittung

Ort der Bewirtung (z.B. Gaststätte)

Tag der Bewirtung

Auflistung der einzelnen Speisen und 
Getränke (keine Pauschalen)

Höhe der Aufwendungen

Trinkgeld

Zusatzinformationen
Anlass der Bewirtung (genaue Beschreibung; 

„Geschäftsessen“ reicht nicht aus)

Bewirtete Personen (Namensnennung 
notwendig; Datenschutz kein Argument)

UNTERSCHRIFT (!) der bewirtenden Person

Zusatzinformationen können auch auf einem 
gesonderten Blatt stehen und angeheftet 
werden.

Kosten zu 70% abzugsfähig; VSt zu 100%
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Reisekosten | Reisenebenkosten

Aufwendungen für reine Arbeitnehmer-
Bewirtungen aus betrieblichem Anlass sind stets 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig!

Reisenebenkosten – Bewirtungskosten 2

71

Grundsätzlich besteht Lohnsteuerpflicht als Arbeitslohn

Ausnahmen:
 Speisen und Getränke, anlässlich einer herkömmlichen 

Betriebsveranstaltung bis zum Freibetrag von 110 EUR (brutto)
 Gebäck, Tee, Kaffee etc. aus Anlass betrieblicher Besprechungen
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Reisekosten | Reisenebenkosten

Reisenebenkosten – Geschenke (Übersicht)

72

Geschenke

Arbeitnehmer Geschäftsfreunde

100% Betriebs-
ausgaben

Arbeitslohn
(wenn ohne 
Sonderregel 
z.B. Sachzu-
wendungen)

Wahlweise 
pauschale Be-

steuerung 30%)

Keine Geschenke
Bis 35 EUR pro 

Jahr/Person
Über 35 EUR pro 

Jahr/Person

Betriebs-
ausgaben

Betriebs-
ausgaben

Keine Betriebs-
ausgaben

Beim Empfänger 
als Betriebs-
einnahme zu 

verbuchen

Beim Empfänger 
i.d.R. Betriebs-

einnahme.
(Bagatellgrenze 10 €)

Beim Empfänger 
i.d.R. Betriebs-

einnahme.

Wahlweise pauschale
Besteuerung 30%
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Reisekosten | Keine Reisenebenkosten

Nicht zu den Reisenebenkosten gehören: 
Minibar 
Pay-TV 
Massagen 
Ordnungs-, Verwarnungs- oder Bußgelder 
Ersatz für verlorene persönliche Gegenstände 
Anschaffungskosten für persönliche Reise-

Gegenstände, wie Koffer … 
Zusätzliche Hotelkosten für die mitreisende 

(betriebsfremde) Ehefrau des Reisenden 
… 

Was sind keine Reisenebenkosten!

73
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Reisekosten | Keine Reisenebenkosten

Übersicht - Konten

74

Beschreibung
Konto 
SKR 03

Konto 
WESPA Beschreibung

Konto 
SKR 03

Konto 
WESPA

Rundungsdifferenz negativ 2150 Bus/Bahn/Taxi bis 50km (7%) 4663
Rundungsdifferenz positiv 2660 Bus/Bahn/Taxi über 50km (19%) 4663
Arbeitsessen 4140 Verpflegung Einzel/Inland 4664
Aufmerksamkeiten (Snacks) 4140 Verpflegung Einzel/Ausland 4664
Kfz-Steuer 4510 Verpflegungsmehraufwand Pauschal/Ausland 4664
Kfz-Versicherung 4520 Verpflegungsmehraufwand Pauschal/Inland 4664
Tanken 4530 Übernachtung Einzel/Ausland 4666
Öl/Reparatur etc. 4530 Übernachtung Einzel/Inland 4666
Parken 4580 Übernachtung Pauschal/Ausland 4666
Sonstige Kfz-Kosten 4580 Übernachtung Pauschal/Inland 4666
Mietwagen 4595 Kilometerpauschale Arbeitnehmer 4668
Geschenke bis 35 EUR 4630 Kilometerpauschale Ausland 4668
Geschenke über 35 EUR 4635 Porto 4910
Bewirtung 4650 Telefon 4920
Bewirtung 30% (nicht abzugsfähig) 4654 Bürobedarf 4930
Business Package 4660 Pauschale Kürzung Mahlzeiten Ausland 8590
Flug 4660 Pauschale Kürzung Mahlzeiten Inland 8590
Hotelnebenkosten 4660 Sachbezug Mahlzeiten 8611
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Reisekostenformular

75Reisekosten | Anhang
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Reisekostenformular

76Reisekosten | Anhang
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Reisekosten | Besonderheiten

Übernachtungspauschale (ohne Hotelrechnung) 
können bei vorübergehender Auswärtstätigkeit
Diese Übernachtungspauschale gilt nur für Arbeitnehmer 

bei Erstattung durch Arbeitgebern.

Nicht für Unternehmer / Selbständige!
Je Übernachtung im Inland = 20 Euro 
Je Übernachtung im Ausland (vgl. BMF-Schreiben)

Übernachtungspauschale (Inland / Ausland)

77

Wichtig: Die Übernachtungspauschale gilt nur für steuerfreie 
Erstattungen durch den Arbeitgeber! (R 9.7 Abs.3 LStR)
Für Werbungskosten (ESt-Erklärung) muss der Arbeitnehmer 
eine Rechnung vorlegen. 
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Reisekosten | Hotelübernachtung inklusive Verpflegung

Damit der Arbeitgeber die Vorsteuer aus der 
Hotelrechnung geltend machen kann, muss diese zwingend 

auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellt sein!

Rechnungen und Vorsteuer

78

Ist die Rechnung auf den Namen des angestellten 
Reisenden ausgestellt, entfällt der Vorsteuerabzug!
Dies gilt auch für alle anderen Rechnungen:
Sie müssen, wenn ein Name angegeben wird, auf den 

Namen des Arbeitgebers lauten. 
Der Name muss angegeben werden bei Rechnungen ab

150 EUR brutto (unter 150 EUR = Kleinbetragsrechnung). 

Vollständige Angaben einer 
Rechnung (§ 14 Abs.4UStG)
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Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Bei Kosten für Auslandsmessen, geschäft-
lichen Übernachtungen oder anderen 
beruflichen Aufenthalten in den EU-
Nachbarländern oder in Drittstaaten können 
deutsche Unternehmen mit ausländischer 
Umsatzsteuer belastet sein.
Diese können nicht als Vorsteuerbeträge in 
der USt-Voranmeldung geltend gemacht 
werden!

Rechnungen und Vorsteuer - Ausland

79

Vorsteuervergütungsverfahren



Reisekosten
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6
Bu

ch
ha

lte
rs

ee
le

 |
 2

7.
09

.2
01

6

Reisekosten | Übernachtung und Verpflegung

Kürzung der Verpflegungspauschale: 
Übernachtet der Reisende in einem Hotel und erhält dort eine 
Mahlzeit, so ist die jeweilige Tagespauschale zu kürzen

Der Preis der Mahlzeit spielt keine Rolle, soweit er nicht mehr 
als 60 Euro (brutto) beträgt.
 Im Inland liegen der Kürzung die inländischen 

Verpflegungspauschalen zugrunde
Bei Auslandsreisen sind die ausländischen Pauschalen 

zugrunde zu legen (beachte Besonderheiten)

Hotelübernachtung inklusive Verpflegung

80
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Auch Mahlzeiten während Flugreisen oder im 
Zug oder Schiff führen zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale. (Rn.65)
Chipstüten, Salzgebäck, Schokowaffel, 
Müsliriegel oder vergleichbare Knabbereien 
erfüllen die Kriterien einer Mahlzeit hingegen 
nicht und führen nicht zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale.

Ihre Frage: Im Flugpreis enthaltene Mahlzeiten

81

Mehrtätige 
Reise ins 
Ausland

c) Abreisetag (i.S.v. Rückreise) mit
Tätigwerden, gilt Pauschbetrag 
des letzten Tätigkeitsortes.

32 EUR
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Reisekosten | Verpflegungsmehraufwand | Ausland

Auch Mahlzeiten während Flugreisen oder im 
Zug oder Schiff führen zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale. (Rn.65)
Chipstüten, Salzgebäck, Schokowaffel, 
Müsliriegel oder vergleichbare Knabbereien 
erfüllen die Kriterien einer Mahlzeit hingegen 
nicht und führen nicht zur Kürzung der 
Verpflegungspauschale.

Ihre Frage: Im Flugpreis enthaltene Mahlzeiten

82

Mehrtätige 
Reise ins 
Ausland

c) Abreisetag (i.S.v. Rückreise) mit
Tätigwerden, gilt Pauschbetrag 
des letzten Tätigkeitsortes.

32 EUR
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